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S T A D T   R A T H E N O W 
-DER BÜRGERMEISTER- 
 
 
Beschlüsse des Hauptausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow vom 21.11.2024 
 
 
öffentlicher Teil 

 

129/24 Beschlussfassung zur Aufnahme der 

Bürgervorschläge in den Haushaltsentwurf 

2025 

Beschluss: Der Hauptausschuss der Stadt 

Rathenow beschließt die Aufnahme der 

Bürgerbudgetvorschläge gemäß der Anlage in 

den Haushaltsplanentwurf 2025. 

 

140/24 Änderung des Pachtvertrages für den 

FSV Optik 

Beschluss: Der Hauptausschuss der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Rathenow beschließt, dass der Pachtvertrag des 

FSV Optik Rathenow dahin gehend geändert 

wird, dass der jährlich zu zahlende Pachtzins für 

die Jahre 2024, 2025 und 2026 auf ein (1) 

Euro/Jahr gesenkt wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nichtöffentlicher Teil 
 
138/24 Abschluss eines Rahmenvertrages 
zur Beseitigung von Verunreinigungen und 
Graffiti im Stadtgebiet von Rathenow 
 
 
Alle Einwohner haben die Möglichkeit, während 
der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung 
Rathenow, Berliner Straße 15, Zimmer 303 
Einsicht in die Unterlagen der im öffentlichen Teil 
des Hauptausschusses gefassten Beschlüsse zu 
nehmen. 
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2. Änderungssatzung zur Elternbeitragssatzung 

 
Auf Grundlage des § 17 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des 
Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe – (Kindertagesstättengesetz – KitaG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 16], S. 384) zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 11], S. 8) und § 90 des 
Sozialgesetzbuches (SGB), Achtes Buch (Kinder- und Jugendhilfe) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 5 G 
des Gesetzes zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht 
vom 08.05.2024 (BGBl. 2024, Nr. 152 vom 15.05.2024) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rathenow am 16.10.2024 folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Höhe 
der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Nutzung von Kindertagesstätten der Stadt 
Rathenow (Elternbeitragssatzung) beschlossen. 
 
 
 

Art. 1 
Änderungen 

 
Die Anlagen I bis III der Kita-Elternbeitragssatzung vom 6. September 2023 in der Fassung der 
1. Änderungssatzung vom 13. Dezember 2023 werden durch die dieser Änderungssatzung 
beigefügten Anlagen I bis III ersetzt. 

 
Art. 2 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  

 

Anlagen:  

Anlage I:    Elternbeiträge zur Betreuung von Krippenkindern 

Anlage II:   Elternbeiträge zur Betreuung von Kindergartenkindern 

Anlage III:  Elternbeiträge zur Betreuung von Hortkindern 

 
 
 
 
 
Rathenow, 19.11.2024 

 
 
  
gez. Jörg Zietemann  
Bürgermeister 
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Ortsübliche Bekanntmachung 
über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Daten aus 

dem Melderegister im Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Bundestagswahl 2025 

 
 

Die Stadtverwaltung Rathenow informiert, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, 
auf der Grundlage des Bundesmeldegesetzes Datenübermittlungen aus dem 
Melderegister zu widersprechen.  
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Bundestagswahl 2025 weisen wir darauf 
hin, dass dies für Auskünfte an Parteien und politische Vereinigungen gilt. 
 
Wenn Sie der Datenübermittlung widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte 
an das Sachgebiet Bürgerservice der Stadt Rathenow.  
 
Die Widersprüche können dort schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
Rathenow, 20.11.2024 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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